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Hund beißt
den Falschen

Essen (dpa). Bei der Verfol-
gung eines Verdächtigen hat ein
Polizeihund in Essen einen Poli-
zisten gebissen und leicht ver-
letzt. Die Polizei sprach gestern
von einem „doofen Versehen“, das
zum Glück selten vorkomme. Der
Hund machte seinen Fehler aber
wieder gut: Er nahm die Verfol-
gung auf und führte die Beamten
zu dem Gesuchten. Er war bei
einer Verkehrskontrolle geflohen.

Kirche plant
Iran-Demo

Paderborn (WB). Der Evangeli-
sche Kirchenkreis Paderborn ruft
zu einer Demonstration für mehr
Menschenrechte im Iran auf, die
am Samstag um 16 Uhr vor dem
Bahnhof Paderborn beginnen soll.
In Ostwestfalen-Lippe lebten vie-
le Christen aus dem Iran, sagte
Superintendent Volker Neuhoff.
Sie machten sich Sorgen um Men-
schen in ihrer Heimat.

Bielefelder
erschossen

Bielefeld (WB). Der 54-jährige
Bielefelder, der am Mittwoch tot
in seiner Wohnung gefunden wur-
de, ist mit mehreren Schüssen ge-
tötet worden. Dieses Obduktions-
ergebnis gab Staatsanwalt Chris-
topher York gestern bekannt. Als
Tatzeit gelte das Wochenende.
Bisher habe sich niemand gemel-
det, der die Schüsse gehört habe.
Auch ein Motiv sei noch nicht be-
kannt.

Spätes Public Viewing erleichtert
Lärmschutz zur Fußball-EM gelockert – Bertelsmann sagt Veranstaltung in Gütersloh ab
Berlin/Gütersloh (dpa/WB/in).

Zur Fußball-Europameisterschaft
in diesem Sommer soll in
Deutschland wieder Public View-
ing bis in den späten Abend mög-
lich sein – auch wenn es ein wenig
lauter zugeht. Das Bundesumwelt-
ministerium hat wie vor anderen
großen Turnieren der vergange-
nen Jahre eine Lockerung der
Lärmschutzregeln auf den Weg
gebracht. Freiluft-Übertragungen
der EM-Spiele auf Großleinwän-
den können damit während des
Turniers auch nach 22 Uhr erlaubt
werden. Über den Einzelfall ent-
scheiden aber die Kommunen.

Die multi-nationale EM findet
vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf
verschiedenen Ländern statt. Die
Bundesländer müssen der Verord-
nung im Bundesrat zustimmen,
damit sie in Kraft tritt.

Die Behörden vor Ort hätten das
öffentliche Interesse an der Über-
tragung der Spiele gegen das
Lärm-Schutzbedürfnis der Nach-
barschaft abzuwägen, sagte ein
Sprecher des Umweltministe-
riums. Der Beginn der Nachtzeit,
für die strengere Lärmgrenzen
gelten, könnte nach hinten ver-
schoben werden. Für die EM gehe
man davon aus, dass ein Spiel mit
Anstoß um 21 Uhr auch mit Ver-
längerung und Elfmeterschießen
bis 24 Uhr zu Ende sein sollte.

Normalerweise ist ab 22 Uhr nur
Lärm bis zu 55 Dezibel erlaubt.
Weil diese Grenze beim öffentli-
chen Fußballgucken auf Fanmei-
len und in Biergärten meist über-
schritten wird, gibt es seit der
Fußball-WM 2006 in Deutschland
bei großen Turnieren immer wie-
der Ausnahmeregelungen. Das ha-

be sich bisher bewährt, sagte der
Sprecher. 

 In Gütersloh allerdings wird
der Bertelsmann-Konzern zur
Europameisterschaft 2020 kein
Public Viewing veranstalten und
die Tradition wohl auch danach
nicht mehr aufnehmen. „Alles hat
seine Zeit“, sagte der Vorstands-
vorsitzende Thomas Rabe am
Donnerstag. Zuletzt waren die
Auflagen wegen der Sicherheit
immer größer geworden.

Das erste große Public Viewing
hatten Bertelsmann und die Stadt
Gütersloh zur Fußball-Weltmeis-
terschaft 2002 veranstaltet, die in
Japan und Südkorea stattgefun-
den hatte. Der Konzern stellte die
55 Quadratmeter große LED-
Wand und die Übertragungstech-
nik. Ausgenommen vom Public
Viewing war die Gruppenphase.

EM 2016, Polen gegen Portugal: Damals gab es noch Public View-
ing auf dem Theaterplatz in Gütersloh.  Foto: Michael Delker

Bei wichtigen Spielen kamen teil-
weise mehrere tausend Zuschauer
auch aus dem Umland zunächst
auf den Berliner Platz und ab 2016
auf den Platz neben dem Neuen
Theater in Gütersloh. 

Allerdings nahm die Begeiste-
rung mit den Jahren ab. Die Besu-
cherzahlen gingen zurück. Bei der
Weltmeisterschaft 2018 in Russ-
land fiel das Public Viewing in Gü-
tersloh dem sportlichen Gesche-
hen zum Opfer: Weil die deutsche
Nationalelf in der Gruppenphase
nur einen Punkt ergatterte und
ausschied, wurde die Leinwand
gar nicht erst aufgebaut. 

Dass Bertelsmann 2022, wenn
die nächste Fußball-WM in Katar
sein wird, die Tradition aufleben
lässt, ist Rabe zufolge ausge-
schlossen. Die WM findet vom 21.
November bis 18. Dezember statt.

Missbrauch: 
Senior verurteilt

Herford (WB/bex). Wegen se-
xuellen Missbrauchs der Tochter
einer Mieterin hat das Amtsge-
richt Herford einen 75 Jahre alten
Mann zu einem Jahr und zehn
Monaten auf Bewährung ver-
urteilt. Zudem muss der Herforder
4000 Euro an eine Mädchenbera-
tungsstelle zahlen. Das Verhältnis
der Mieterin und ihrer Tochter zu
dem Mann sei freundschaftlich, ja
sogar familiär gewesen, hieß es
vor Gericht. Er habe sich gerne um
das Kind gekümmert. Zu Beginn
des Prozesses wollte der Ange-
klagte keine Angaben machen, ge-
stand dann aber, zwischen Herbst
2017 und Frühjahr 2018 die damals
Fünfjährige drei Mal in seinem
Wohnzimmer ausgezogen und im
Intimbereich gestreichelt zu ha-
ben. Die Mutter hatte den bislang
unbescholtenen Mann angezeigt.
Das Urteil ist rechtskräftig.

Mann verletzt
zehn Kinder

Bielefeld (WB/ca). Die Staats-
anwaltschaft Bielefeld wirft
einem Mann (49) aus Bremerha-
ven vor, zehn Kinder im Alter von
zehn und elf Jahren verletzt zu ha-
ben. Die Schüler einer Kölner Ge-
samtschule waren im September
vergangenen Jahres auf Klassen-
fahrt, als sich einige von ihnen am
Bielefelder Hauptbahnhof auf tür-
kisch unterhielten. Der Mann soll
sie aufgefordert haben, deutsch
zu sprechen, weil sie in Deutsch-
land seien. Daraufhin sollen Schü-
ler den Mann als Rassisten be-
zeichnet haben. Der 49-Jährige
zückte sein Pfefferspray und ne-
belte die Kinder ein.  Der Mann,
ein gebürtiger Litauer, soll sich
deshalb demnächst wegen gefähr-
licher Körperverletzung vor dem
Amtsgericht Bielefeld verantwor-
ten. Der Prozesstermin steht noch
nicht fest.

Hinweis nicht
nachgegangen

Duisburg (dpa). Im Fall eines
über zwei Jahre verschwundenen
Jugendlichen (15) hat die Staatsan-
waltschaft Ermittlungen gegen
Beamte der Duisburger Polizei
eingeleitet. Hintergrund ist ein
Zeugenhinweis nach der ZDF-Sen-
dung „Aktenzeichen XY… unge-
löst“ auf den Aufenthaltsort des
Jungen, der ohne weitere Ermitt-
lungen zu den Akten genommen
wurde. Der Junge war im Dezem-
ber in einem Schrank in der Woh-
nung eines Mannes (44) gefunden
worden, gegen den wegen Kindes-
missbrauchs ermittelt wurde.
Laut NRW-Innenministerium hat-
te eine „Aktenzeichen XY“-Zu-
schauerin am 24. Juli 2019 einen
Hinweis auf den Aufenthaltsort
des Jugendlichen gegeben. Die
Duisburger Polizei stuft die Be-
arbeitung des Hinweises selbst als
„fatale Fehleinschätzung“ ein.

Von Christian Althoff 

Bielefeld (WB). Ein Gefangener
der Justizvollzugsanstalt Biele-
feld-Brackwede hat beim Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe
durchgesetzt, dass er trotz Beden-
ken der Gefängnisleitung ausge-
führt wird. Die Entscheidung der
Verfassungsrichter hat Auswir-
kungen auf den gesamten Straf-
vollzug in Deutschland: Häftlinge
dürfen die Gefängnisse jetzt eher
unter Begleitung von Vollzugsbe-
amten verlassen. 

Der Mann war Zuhälter und saß
in Haft. Während eines Freigangs
erdrosselte er 2009 seine Geliebte
(21), eine Prostituierte aus der Uk-
raine, mit einem Kabelbinder. Die
Leiche packte er in einer Tiefkühl-
truhe, die in seiner Garage in
Spenge (Kreis Herford) stand. Drei
Jahre galt die Frau als vermisst.
Der Mann hatte seine Strafe
längst abgesessen, als Polizisten
die Garage 2012 wegen ganz ande-
rer Ermittlungen durchsuchten
und die tiefgefrorene Tote fanden.

Wegen heimtückischen Mordes
wurde der Mann Ende 2012 zu le-
benslanger Haft verurteilt. Vertei-
diger Dr. Holger Rostek hatte mit
seiner Revision Erfolg, und im
zweiten Prozess wurde der Mann

2015 nur noch zu zwölf Jahren we-
gen Totschlags verurteilt. Das Mo-
tiv für die Tat wurde nie bekannt.
Allerdings gelten die Ersparnisse
der Frau, angeblich 50.000 Euro,
als verschwunden. Die Strafe sitzt
der Mann in der Justizvollzugsan-
stalt Bielefeld-Brackwede ab, als
Straf-Ende gilt Februar 2024.

2018 beantragte er zum ersten
Mal eine sogenannte Ausführung
– das Verlassen der Haftanstalt
unter Aufsicht. Der Gefangene be-
gründete den Antrag mit dem „Er-
halt der Lebenstüchtigkeit“. Das
Gefängnis lehnte das mit dem
Hinweis ab, dass der Häftling kei-
ne Anzeichen für einen drohen-
den Verlust seiner Lebenstüchtig-
keit zeige. Der Häftling bewältige
seinen Alltag selbstständig, habe
stabile Außenkontakte und nehme
an Behandlungsprogrammen teil.
Insofern spreche nichts für einen
drohenden Verlust der Lebens-
tüchtigkeit. Außerdem sehe man
eine Flucht- und Missbrauchsge-
fahr, schließlich habe der Mann
die Tat, wegen der er sitze, wäh-
rend eines Freigangs verübt. 

Der Häftling klagte vor dem
Landgericht Bielefeld und argu-
mentierte, der Bescheid der Jus-
tizvollzugsanstalt verstoße gegen
das Resozialisierungsgrundrecht

und den grundrechtlichen Schutz
der Familie. Doch der Gefangene
unterlag beim Landgericht, und
das Oberlandesgericht in Hamm
sah keinen Fehler in der Entschei-
dung der Bielefelder Richter.

Ohne Anwalt reichte der Häft-
ling dann 2019 eine Verfassungs-
beschwerde in Karlsruhe ein. Er
schrieb sinngemäß, es könne nicht
richtig sein, dass man seine Le-
benstüchtigkeit im Gefängnis zum

Maßstab mache. Es gehe darum,
ob er sich nach seiner Freilassung
draußen zurechtfinde. Aus den Er-
zählungen seiner Kinder sei ihm
bekannt, wie rasant sich das Le-
ben in Freiheit in den letzten Jah-
ren gewandelt habe. 

Das Bundesverfassungsgericht
gab der Beschwerde statt und be-
fand, Landgericht Bielefeld und
Oberlandesgericht hätten den
Häftling in seinem Grundrecht auf
Resozialisierung verletzt. Straf-

vollzug sei darauf ausgerichtet,
Inhaftierten ein straffreies Leben
zu ermöglichen.  Besonders bei
Menschen, die lange hinter Gitter
säßen, sei es erforderlich, „den
schädlichen Auswirkungen des
Freiheitsentzugs entgegenzuwir-
ken und ihre Lebenstüchtigkeit zu
erhalten und zu festigen“. Die An-
nahme, die Lebenstüchtigkeit
eines Gefangenen müsse erst ge-
festigt werden, wenn es Anzei-
chen einer drohenden Verschlech-
terung gebe, sei falsch. Und wenn
eine Haftanstalt eine Fluchtgefahr
sehe, müsse sie eben entsprechen-
de Maßnahmen vorsehen, wie
eine Fesselung.

Uwe Nelle-Cornelsen, Leiter der
JVA Bielefeld-Brackwede: „Wir ha-
ben unsere Genehmigungspraxis
sofort umgestellt und prüfen Aus-
führungen jetzt bei allen Inhaf-
tierten ab dem fünften Vollstre-
ckungsjahr.“ Dr. Marcus Strunk,
Sprecher der Justizvollzugsdirek-
tion NRW: „Bisher gab es die An-
weisung, nach dem siebten Haft-
jahr Ausführungen zu prüfen.
Nach der Karlsruher Entscheidung
sind wir jetzt mit den Haftanstal-
ten im Land im Gespräch und
werden unsere Vorschriften dem-
nächst anpassen.“

Az.: 2 BvR 1165/19

Häftling gewinnt beim
Bundesverfassungsgericht

In der Justizvollzugsanstalt Bielefeld sitzt ein Häftling, der eine Frau erdrosselt
und ihre Leiche jahrelang in dieser Tiefkühltruhe in einer Garage in Spenge
(Kreis Herford) versteckt hatte.  Fotos: dpa, Polizei

Langzeitgefangene dürfen mit Begleitung früher aus dem Gefängnis

___
„Meine Kinder erzählen
mir, wie rasant sich das
Leben in Freiheit gewan-
delt hat.“

Der Häftling

Kontostand 100.312 Euro
Die WESTFALEN-BLATT-Weih-
nachtsspendenaktion endet am
31. Januar. Sie unterstützt dies-
mal das Ronald-McDonald-
Haus in Bad Oeynhausen. Dort
können Familien herzkranker
Kinder wohnen, während ihr
Kind im Herzzentrum liegt.
Wenn Sie helfen möchten,
spenden Sie bitte auf das Konto
des McDonald-Hauses:

 
 DE16 4949 0070 0000 8803 00 

Stichwort: Leserspende
 

Für eine Spendenquittung no-
tieren Sie bitte Ihre Adresse
auf dem Überweisungsträger.
Spendernamen werden nicht
veröffentlicht. Bei Fragen helfen
wir Ihnen unter 0521/585254
und spende@westfalen-blatt.de


